
Antrag Grundstückszufahrt  Stand Juli 2023 

An die 

Stadt Duisburg 

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 

61.31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum 

Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 

47049 Duisburg 

 auf Herstellung einer Grundstückszufahrt 

 auf Änderung einer Grundstückszufahrt 

 auf Beseitigung einer Grundstückszufahrt 

für das Grundstück 

                     
 (Straße) (Haus-Nr.) (Gemarkung, Flur, Flurstück) 

          
 (Postleitzahl, Stadtteil)  

Eigentümer 

              
Name, Vorname Telefon 

              
Straße, Haus-Nr. E-mail 

        
Postleizahl, Ort 

Dem Antrag auf Herstellung, Änderung oder Beseitigung einer Grundstückszufahrt ist eine Skizze 
beigefügt. Sie enthält Angaben über: 

- Grundstückslänge an der Straßenfront 
- Lage und Größe des Stellplatzes / der Garage 
- die Lage der neuen bzw. geänderten Grundstückszufahrt 
- die Lage der eventuell vorhandenen Grundstückszufahrt vor dem eigenen Grundstück oder 

angrenzenden Nachbargrundstück 
- die Lage von Straßeneinrichtungen wie Straßenbäume, Straßenlaternen, Kabelschächten u.ä. 

Nach Prüfung durch die Stadt Duisburg erfolgt die Genehmigung, soweit die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. Im Anschluss an die Genehmigung der Grundstückszufahrt wird die Bearbeitung von den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR (WBD) weitergeführt. 
Diese schließen eine schriftliche Vereinbarung mit dem Eigentümer und übernehmen die technische 
Betreuung. 

Sämtliche Kosten zur Herstellung der Grundstückzufahrt, die Kosten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
AöR, sowie die Kosten für die Veränderung von Straßeneinrichtungen trägt der Antragsteller. 
(Rechtgrundlage: § 16 StrWG NRW, Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen) 

 

    
Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers 

Bitte beachten: 

Dem Antrag auf eine Grundstückszufahrt 

ist eine Skizze beizufügen! 

 

Antrag 



 

Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

im Zusammenhang mit Anträgen auf Herstellung/Änderung/Beseitigung einer Grund-
stückszufahrt  

 
Die Stadt Duisburg nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten Ihnen 
mit dieser Datenschutzerklärung daher einen Überblick darüber geben, wie die Stadt Duisburg den 
Schutz Ihrer Daten gewährleistet, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und wie 
diese Daten verwendet werden.  
 
Im Rahmen der Antragsprüfung auf Herstellung/Änderung/Beseitigung einer Grundstückszufahrt benö-
tigt der Straßenbaulastträger (61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum) der Stadt Duisburg An-
gaben zu Ihren personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang.  
Bitte beachten Sie die nachstehenden Datenschutzhinweise: 

 

 
Verantwortliche Stelle   

Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister   
Burgplatz 19, 47051 Duisburg 
 
verantwortlicher Fachbereich: 
61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum  
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 47049 Duisburg 
E-Mail: strassenbaubehoerde@stadt-duisburg.de 

Kontaktdaten des  
Datenschutzbeauftragten 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Duisburg 
Stabsstelle Datenschutz (II-02)  
Friedrich-Wilhelm-Straße 96, 47051 Duisburg 
E-Mail: datenschutz@stadt-duisburg.de 
 

Zwecke und Rechtsgrundlage  
der Datenverarbeitung 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist er-
forderlich, um Anträge auf Herstellung/Änderung/Beseitigung einer 
Grundstückszufahrt zu prüfen.  
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist i.d.R. Art. 6 Abs.1 
Buchstabe a) und e), Abs. 3 DSGVO in Verbindung mit §§ 9,14 a,18, 20 
Straßen- und Wegegesetz NRW.  

 
Verarbeitete Kategorien 
personenbezogener Daten  
 

Daten: Vor -und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummern (optional), E-
Mail-Adressen (optional), Vollmacht Eigentümer, Angaben von Perso-
nen mit anerkanntem Grad der Behinderung (GdB) oder vom Antrag-
stellenden freiwillige nicht geforderte Angaben.  

 
Herkunft der Daten 
 

Antragsunterlagen und Nutzung der Grundriss- und Eigentümerdaten 
aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem  

Empfänger oder Kategorien von  
Empfängern der personenbezoge-
nen Daten 

Die Daten werden bei der DU-IT Gesellschaft für Informationstechnolo-
gie Duisburg mbH gehostet; der Dienstleister empfängt die Daten als 
Auftragsverarbeiter. 
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten erfolgt an: 

• Amt 61 – Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 

• Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten erfolgt abhängig von 
der Notwendigkeit an: 

Interne Empfänger: 

• Amt 21 – Amt für Rechnungswesen und Steuern 

• Amt 30 - Rechtsamt 

• Amt 31 – Umweltamt 

• Amt 62 – Amt für Bauordnung, Geomanagement und Kataster 

• Amt 63 – Amt für Baurecht und betrieblicher Umweltschutz 

• Amt 37 – Feuerwehr  
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Externe Empfänger: 

• Netze Duisburg GmbH 

• Duisburger Verkehrsgesellschaft AG 

• Landesbetrieb Straßenbau NRW 

• Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft  

Eine Übermittlung der Daten an weitere Empfänger, ein Drittland oder 
eine internationale Organisation erfolgt nicht.  

 
Dauer der Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten  

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung nur so-
lange gespeichert, wie es für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. 
Der Zweck entfällt, wenn die betreffende Straße Dauerhaft zurückge-
baut wird, und werden nach Ablauf von 10 Jahren zum Jahresende ge-
löscht.  
Für die Stadt Duisburg besteht nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 5 Ar-
chivG NRW die Verpflichtung, Unterlagen nach Ablauf der Verwah-
rungs- bzw. Aufbewahrungsfristen dem Stadtarchiv Duisburg anzubie-
ten. Das Archiv entscheidet über eine eventuelle dauerhafte Archivie-
rung der Akten nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen. Im Falle 
der Nichtübernahme werden Ihre Daten gelöscht. Ausgenommen sind 
die Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder 
sonstigen Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung unterliegen. 
 

Rechte der Betroffenen  

Mit der Verarbeitung Ihrer Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie 
das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten (Art. 15 DSGVO). 
• Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
steht Ihnen das Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Lö-
schung oder Übertragung Ihrer Daten sowie die Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18, 20 und 21 DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, 
werden wir prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen nach den Art. 
15 bis 21 DSGVO sowie den §§ 12 bis 14 des DSG NRW im Einzelfall 
erfüllt sind.  

 
Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Sie haben in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einge-
willigt. Dieser Einwilligung in der sie gem. Art. 6 Absatz I a) DSGVO 
zugestimmt haben, können Sie nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit 
ohne Angabe eines Grundes mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogen Daten nach Art. 6 Ab-
satz I e) DSGVO erfolgt, steht Ihnen ebenfalls das Recht auf Widerruf 
gem. § 21 Absatz I DSGVO zu. 
Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung wird, dadurch nicht berührt. Bei einer Nicht- Ein-
willigung kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

Erforderlichkeit der personenbezo-
genen Daten  
bereitzustellen und mögliche Folgen 
einer Nichtbereitstellung 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist eine erforderliche 
Voraussetzung, um Ihren Antrag zu bearbeiten. Die Erforderlichkeit 
ergibt sich aus dem §§ 9,14a, 18, 20 Straßen- und Wegegesetz NRW 
i.V.m Art. 6 Absatz I a), e) und Absatz 3 DSGVO. Sofern Sie dem nicht 
nachkommen, kann ihr Antrag nicht geprüft werden. 

Beschwerderecht bei der  
Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Beschwerde einzulegen. Die 
Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde lauten: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tel.: +49 211 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de , Internet: www.ldi.nrw.de 
 
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte zunächst an den 
61-31 Projektmanagement Straßenverkehrsraum oder den behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Stadt Duisburg. 
 

Stand 09.12.2025 
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